
Der SPD Unterbezirksvorstand

Was ist der Unterbezirksvorstand?

Der Unterbezirksvorstand ist das regelmäßige tagende Arbeitsgremium im
Unterbezirk. Er wird von den Delegierten des Unterbezirksparteitages für die Dauer
von zwei Jahren gewählt.

Der Unterbezirksvorstand besteht aus

► der/dem 1. Vorsitzenden

► vier gleichberechtigten stellvertretenden Vorsitzenden

► der Schriftführerin/dem Schriftführer

► zwei stellvertretenden Schriftführerinnen/Schriftführern

► der Kassiererin/dem Kassierer

► einer stellvertretenden Kassiererin/einem stellvertretenden Kassierer

► der Bildungsobfrau/dem Bildungsobmann

► der oder dem Seniorenbeauftragten

► den 22 Beisitzerinnen und Beisitzern

Seine Aufgaben sind

► Durchführung der Beschlüsse des Unterbezirksparteitages

► Beratung und Durchführung aller politischen und organisatorischen Maßnahmen

► Zusammenarbeit mit den kommunalen Fraktionen

► Bildung und Förderung von Arbeitsgemeinschaften nach den Richtlinien
des SPD-Parteivorstandes

► Förderung der politischen Bildungsarbeit in seinem Zuständigkeitsbereich

► Öffentlichkeitsarbeit und Organisation von Veranstaltungen

► Vorbereitung und Durchführung der Europa-, Bundestags-, Landtags-
und Kommunalwahlkämpfen.


